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Hygieneregeln TG Waldsee – Heimspiele Rheinauenhalle Waldsee 

 

1. Vorgaben für am Spiel Beteiligte 

 

1.1 Kinder bis 12 Jahre  

gelten als geimpft und benötigen keinen zusätzlichen Testnachweis. 
 

1.2 Kinder und Jugendliche von 12 Jahren bis einschließlich 17 Jahre 

- die geimpft oder genesen sind, benötigen trotz 2G+-Regel keinen zusätzlichen negativen Test. 

- die nicht geimpft oder genesen sind benötigen einen tagesaktuellen negativen Test. Es wird  

  empfohlen diesen Test in einem offiziellen Testzentrum durchführen zu lassen. 

 

1.3 Für alle anderen am Spiel beteiligten Personen ab 18 Jahren gilt 2G+. 

Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt der tagesaktuelle negative Test. Siehe hierzu 

weiter unten die Bestimmungen. 

Eventuell notwendige Tests der können auch vor der Halle unter Aufsicht des jeweiligen 
Mannschaftsverantwortlichen durchgeführt werden.  

Alternativ können die Tests von den Gastmannschaften auch vor deren Abfahrt durchgeführt 

werden (vgl. hierzu MB 49, Seite 9 – Spielbetrieb).  

Tests können seitens der TG Waldsee nicht zur Verfügung gestellt werden. 

 

1.4 Zeitnehmer*innen, Schiedsrichter*innen  

Für diesen Personenkreis gilt auch 2G+ mit Ausnahme, wenn die Person geboostert ist. Der 

Impfnachweis ist unaufgefordert vorzuweisen. Eine Identitätskontrolle kann vorgenommen 

werden, bitte deshalb auch einen Lichtbildausweis bereithalten. 

 
2. Grundsätzliches 

 

2.1 Der Mannschaftsverantwortliche hat beim Eintritt in die Halle eine Aufstellung der Spieler*innen 

vorzulegen aus dem die Kontaktdaten sowie der Impfstatus und der aktuelle Test der jeweiligen 

Person ersichtlich ist. Er ist auch für eventuelle Tests verantwortlich.  

 

Der Mannschaftsverantwortliche ist auf der Liste kenntlich zu machen und haftet für die Richtig- 

und Vollständigkeit der Aufstellung.  

 

2.2 Der Zutritt zur Halle ist nur mit Mundschutz erlaubt und kann ab der Umkleidekabine 
abgenommen werden. Beim Eintreten in die Halle sind die Hände zu desinfizieren.  

Nach Spielende ist die Halle unverzüglich zu verlassen. Zuschauer sind keine zulässig. 

 

3. Bitte beachtet auch, dass aufgrund von Sanierungsmaßnahmen zurzeit keine Duschmöglichkeiten 

in der Rheinauenhalle zur Verfügung stehen. 

 

4. Zuschauer*innen alle Altersklassen 

Zuschauer*innen haben unter Beachtung der 2G+-Regel Zugang. Für vollständig Geimpfte und 

Genesene entfällt der tagesaktuelle negative Test. Siehe hierzu weiter unten die Bestimmungen. 
Die notwendigen Dokumente incl. eines Lichtbildausweises sind den Hygieneverantwortlichen 

der TG Waldsee vorzulegen.  

 

Im gesamten Hallenbereich ist von den Zuschauer*innen und anderen, nicht am Spiel Beteiligten, 

ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. Er darf auch am Platz nicht abgenommen werden. 

Ein Kontakt zwischen Spieler*innen und Zuschauer*innen insbesondere in den Pausen und nach 

dem Spiel hat zu unterbleiben.  
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Neben den aktuellen Vorgaben von Rheinland-Pfalz sind auch die Vorgaben des Rhein-Pfalz-Kreises 

sowie der Verbandsgemeinde Rheinauen zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass es auch kurzfristig 

zu Änderungen kommen kann. In einem solchen Fall werden wir versuchen die Gastmannschaften 

rechtzeitig zu unterrichten. 

  

Ausnahmen von der zusätzlichen Testpflicht für Geimpfte oder Genesene  

Die für geimpfte oder genesene volljährige Personen angeordnete Testpflicht entfällt für Personen, 

die 

• bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben (insgesamt drei Impfungen erforderlich 

(auch bei jeglicher Kombination mit COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)), 

• frisch geimpft (ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung) 

sind; auch bei COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) sind zwei Impfungen 

erforderlich, 

• genesen sind (ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven 

Tests) oder 

• geimpfte Genesene (= entweder Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion ab dem 29. Tag ab 
der Abnahme des positiven Tests, oder Genesene, die nach ihrer Erkrankung eine Impfung 

erhalten haben sofort mit der Impfung) sind. 

 


